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1 Vorbemerkungen 

1.1 Veranlassung und Planziel 
Die Gemeinde Neuhof beabsichtigt die Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes am nordöstlichen Orts-
rand von Neuhof, um den dringend benötigten Bedarf von Wohnbauflächen nachzukommen.   

Da die Gemeinde Neuhof bereits seit vielen Jahren bemüht ist geeignete Wohnbauflächen im Ortsteil 
Neuhof bereitzustellen, bietet die Ausweisung von Wohnbauflächen im Nordosten des Ortsteils die Mög-
lichkeit dem Bedarf gerecht zu werden. Die landwirtschaftlichen Flächen, die dafür in Anspruch genommen 
werden sollen, sind bereits im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesen. Der Bebauungs-
plan wird somit aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt.   

Die Flächen befinden sich in unmittelbarem Anschluss an die Bestandsbebauung am nordöstlichen Sied-
lungsrand des OT Neuhof. Dadurch soll die vorhandene Siedlungsstruktur harmonisch fortgeführt und mit 
der bereits begonnenen Ortsstruktur verbunden werden.  

Die verkehrliche Erschließung des Wohngebietes erfolgt über die im Süden vorhandene „Alte Heerstraße“.  
Innerhalb des geplanten Wohngebietes werden neue Erschließungsstraßen geplant. 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gelber Küppel“ grenzt an die südlich bzw. südwest-
liche bestehenden Siedlungsstrukturen von Neuhof an und führt diese in Richtung Norden weiter. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von ca. (46.468 m²) 4,65 ha der nachfol-
genden Flurstücke der Gemarkung Neuhof: 

- Flur 18 die Flurstücke 143/1, 144/1 sowie 142/1 teilweise 

- Flur 21 die Flurstücke 2, 3, 4, und 5 

Innerhalb des Geltungsbereiches (4,65 ha) werden rd. 3,38 ha (33.825 m²) als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen, rd. 0,13 ha (1.340 m²) als Gemeinbedarfsfläche, rd. 0,91 ha (9.081 m²) als Straßenverkehrs-
fläche sowie ca. 0,22 ha (2.220 m²) Öffentliche Grünfläche.  

Das nachfolgende Luftbild zeigt die genaue Lage des Geltungsbereichs im Zusammenhang mit der vor-
handenen Bebauung.  



 
 Datum: 09.11.2023 
 Seite 4/16 
 

B-Plan Nr. 20 „Gelber Küppel“, Gemeinde Neuhof, Ortsteil Neuhof - Begründung  

 

 

Abbildung 1: Luftbild Ausschnitt Ortsteil Neuhof mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „Gelber 
Küppel“ 

 

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Das Plangebiet wird durch eine 110 kV-
Hochspannungsleitung gequert. In diesem Bereich ist ein 30 m breiter Leitungskorridor von Bebauung frei-
zuhalten.  

Begrenzt wird das Plangebiet westlich durch „Alte Heerstraße“ sowie östlich durch „Fuldaer Straße“. Im 
südlichen Teil des Plangebietes grenzt zudem die vorhandene Wohnbebauung des Ortsteils Neuhof an. 
Nördlich weiter landwirtschaftliche Flächen. 

1.3  Planungsrechtliche Situation 
Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuhof wird das Plangebiet bereits als Wohnbau-
fläche ausgewiesen. Der Bebauungsplan wird somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
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Abbildung 2: Ausschnitt des Flächennutzungsplanes mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
„Gelber Küppel“ 

 

Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet/Geltungsbereich im Ortsteil Neuhof liegt noch kein Bebauungsplan vor. Hier wird erst-
mal Planrecht durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Gelber Küppel“ geschaffen. 

Südwestlich des Plangebietes befindet sich der Bebauungsplan „Am Kalkofen“ (Rechtskraft 17.01.1992) 
und östlich des Geltungsbereiches liegt auf der „Fuldaer Straße“ der Bebauungsplan „B 40 Folgenutzung“ 
(Rechtskraft 22.05.2015). 

Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden zu 
stärken. Der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen ist 
insofern ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. Die städtebauliche Entwicklung soll 
nun vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 
2 BauGB in Satz 4 folgendes bestimmt:  Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als 
Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innen-
entwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass in 
den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, dass die Kommune Bemühungen unternommen hat, 
vor der Neuinanspruchnahme von Flächen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersu-
chen und auszuschöpfen. 

Flächenverfügbarkeiten, Innenentwicklungsmöglichkeiten etc. wurden im Vorfeld der Aufstellung des 
Bebauungsplans „Gelber Küppel“, OT Neuhof seitens der Gemeinde geprüft (vgl. Kap. 2 – 
Alternativenprüfung). Vielseitige Innenentwicklungspotenziale und Leerstände stehen der Gemeinde nicht 
zur Verfügung. Aus diesem Grund soll nun unter Inanspruchnahme des gültigen Flächennutzungsplans die 
bestehende Wohnbebauung des Ortsteils Neuhof in Richtung Nordosten erweitert werden. Die Belange 
des Bodenschutzes werden im Rahmen der getroffenen Festsetzungen für den Bebauungsplan 
berücksichtigt. 
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Schutzausweisungen / Denkmalschutz 

Im Plangebiet selbst sowie im direkten Umfeld befinden sich keine Einzeldenkmale im Sinne des § 2 (1) 
HDSchG und keine unter Ensembleschutz stehenden Gesamtanlagen. 

Im Plangebiet sowie direkten Umfeld sind keine Überschneidungen mit Schutzgebieten im Sinne der §§ 23 
– 26 BNatSchG (Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate, 
Landschaftsschutzgebiete) vorhanden. Ebenfalls sind keine Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbe-
standteile oder gesetzlich geschützte Biotope im Plangebiet oder näherem Umfeld vorhanden. 

Natura 2000-Gebiete befinden sich nicht im Umfeld des Plangebietes. 

Trinkwasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete sind ebenfalls nicht durch das Vorhaben betrof-
fen.  

2 Städtebauliche Konzeption 
Die Fortführung der vorhandenen Siedlungsstrukturen ist aus städtebaulicher Sicht konsequent. Auf diese 
Weise wird die bestehende Nutzung nur weiterentwickelt, nicht aber generell ein neuer Siedlungsschwer-
punkt geplant.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll dem derzeitigen Mangel an freien Wohnbauflächen ent-
gegengewirkt und neue Möglichkeiten zur Ansiedlung im Gemeindegebiet der Gemeinde Neuhof geschaf-
fen werden. 

Alternativenprüfung 

Die Gemeinde Neuhof hat bereits im Oktober 2013 und im Mai 2018 die Eigentümer von 101 unbebauten 
Grundstücken in Neuhof angeschrieben, sich nach deren Verkaufsinteresse erkundigt und Hilfe bei der 
Vermarktung angeboten. Es meldeten sich hierbei 71 Eigentümer, wovon lediglich 4 Eigentümer ihr Ver-
kaufsinteresse anzeigten, 2 Eigentümer ihr Verkaufsinteresse wieder zurückzogen und 3 Eigentümer ihr 
Grundstück mittlerweile verkauft haben. Ein gemeindlicher Zuschuss von 5.000,00 € für den Verkauf eines 
unbebauten Grundstückes an private Interessenten ist hierbei möglich. 

Die Gemeinde Neuhof versucht seit vielen Jahren vergeblich, ein dringend benötigtes Wohnbaugebiet im 
Ortsteil Neuhof zu entwickeln. Leider standen der Gemeinde keinen geeigneten Flächen zur Verfügung, 
weiterhin ist der Ortsteil stark in seiner Weiterentwicklung aufgrund von umgebenden Verkehrs- und Lei-
tungstrassen eingeschränkt. Nach vielen Jahren eröffnet sich nun der Gemeinde Neuhof ein Grunderwerb 
an Flächen am nordöstlichen Ortsrand des Ortsteils Neuhof zu erwerben und hier, angrenzend an die be-
stehenden Siedlungsstrukturen, eine neues Wohnbaugebiet zu entwickeln. 

2.1 Inhalt und Festsetzungen 
Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen - auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen - mit-
einander in Einklang bringen und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennut-
zung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 
zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwick-
lung erfolgen. (§ 1 Abs. 5 BauGB).  Zur Ausführung dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestreb-
ten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sind in Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden 
erläuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

2.1.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Art der baulichen Nutzung beinhaltet die Nutzungsmöglichkeiten innerhalb der ausgewiesenen Bauge-
biete des Bebauungsplanes. Sie wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB festgelegt und definiert sich nach den 
§§ 2 bis 11 BauNVO.  

Für das Plangebiet werden folgende Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung getroffen.  

Ausgewiesen sind Flächen als Allgemeines Wohngebiet – WA. 

Das bedeutet, zulässig sind hier in diesem Sinne: 
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- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 

- Gartenbaubetriebe und Tankstellen  

- Anlagen für Verwaltungen 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

2.1.2 Flächen für den Gemeinbedarf 
Weiterhin im Plangebiet ausgewiesen sind Flächen für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen: 

- Öffentlicher Spielplatz 

Die ausgewiesenen Flächen für den Gemeinbedarf sollen das entstehende Wohngebiet hinsichtlich der 
möglichen Nutzungen aufwerten. 

2.1.3 Maß der baulichen Nutzung  
Das Maß der baulichen Nutzung soll durch die Festsetzungen der zulässigen Grundflächenzahl [GRZ], der 
Geschossflächenzahl [GFZ], der Zahl der Vollgeschosse sowie der maximal zulässigen Höhe baulicher 
Anlagen bestimmt werden und orientiert sich an der Umgebungsbebauung und der vorhandenen topogra-
phischen Gegebenheiten des Plangebietes. 

Für die Festlegungen zur dritten Dimension werden die Geschossflächenzahl sowie die Höhe baulicher 
Anlagen verwendet. Aufgrund der Höhe der Bestandsgebäude im benachbarten Wohngebiet und der 
Hanglage im Plangebiet selbst wird das Plangebiet hinsichtlich der Bauweise und zulässigen baulichen 
Höhen in unterschiedliche Teilbereiche (WA 1 bis WA 4) gegliedert. So kann das Gebiet bestmöglich aus-
gelastet werden und sich in die Umgebung einfügen. 

Folgende Festlegungen werden durch den Bebauungsplan getroffen: 

Grundflächenzahl GRZ – 0,40 (§ 16 und § 19 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche (Grundflächenzahl – GRZ) der Bauflächen darf im gesamten Plange-
biet 40 v. H. der Baugrundstücksfläche nicht überschreiten (§ 17 und § 19 BauNVO). In dieser überbauba-
ren Grundstücksfläche sind allerdings auch alle Nebenanlagen, Zufahrten und Stellflächen enthalten. Die 
Baugrenzen sind zwingend zu beachten. 

Geschossflächenzahl GFZ (§ 20 BauNVO)  

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird entsprechend der geplanten zulässigen Bauweise sowie der Lage 
der Bebauung gegliedert. Somit werden für das Plangebiet vier Teilwohngebiete WA 1 bis WA 4 mit nach-
folgend zulässigen Geschossflächenzahlen und festgesetzt. 

Allgemeines Wohngebiet zulässige Geschosse zulässige Geschossflächenzahl 
(GFZ) 

WA 1 II – III -geschossig 1,2 

WA 2 I – II - geschossig 0,8 

WA 3 III – geschossig  1,2 

WA 4 I – II -geschossig 0,8 

Entsprechend dieser Festsetzungen sind im Plangebiet je nach Standort ein- bis dreigeschossige Bauwei-
sen zulässig. Nebenanlagen im Sinne des § 14, wie Balkone, Loggien, Terrassen bleiben hierbei unbe-
rücksichtigt. Dachgeschosse, Gauben sowie Staffelgeschosse sind zulässig, jedoch nicht als Vollge-
schoss. Ein Kellergeschoss ist unter Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO) zulässig, jedoch 
nicht als Vollgeschoss. 
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Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) 

Abhängig von der Dachform und der realisierten Zahl der Vollgeschosse werden die nachfolgenden First-
höhen (FH) der Gebäude bzw. Traufhöhen (TH) der Gebäude als Höchstmaß über der Bezugshöhe fest-
gesetzt. Diese dürfen nicht überschritten werden.  

Nebenanlagen dürfen die Hauptgebäude grundsätzlich nicht überschreiten. 

Allgemeines Wohngebiet Traufhöge (TH)  
Gebäude als Höchstmaß 

Firsthöhe (FH) / Gebäudehöhe (GH) 
Gebäude als Höchstmaß 

WA 1 -- 10,50 m 

WA 2 7,50 m 10,50 m 

WA 3 -- 10,50 m 

WA 4 7,50 m 10,50 m 

Die Traufhöhe (TH), auch Außenwandhöhe, bezeichnet den Schnittunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 
Bei einem Staffelgeschoss bemisst sich die Traufhöhe ab der oberen Dachhaut des obersten Vollgeschos-
ses. 

Die Firsthöhe (FH) sowie die Gebäudehöhe (GH) sind jeweils die höchsten Dachkanten. 

Die Ermittlung der Bezugshöhe (Bezugspunktes) bemisst sich an dem Punkt der Oberkante der angren-
zenden Erschließungsstraße, der wie folgt zu ermitteln ist: Eine von der Mitte der Straßenfassade ausge-
hende, rechtwinklig zu der Gebäudeflucht gedachte Linie ist mit der zum Gebäude nächstliegenden Stra-
ßengrenze /- raum zum Schnitt zu bringen. Der erlangte Schnittpunkt ist der Höhenbezugspunkt für das 
Gebäude (vgl. nachfolgende Abbildung). 

  

 

2.1.4 Bauweisen und überbaubare Grundstücksflächen 
Im ausgewiesenen Allgemeinen Wohngebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt (§ 22 Abs. 1 BauNVO).  

Mit der Festsetzung der offenen Bauweise wird zum einen Einfluss auf die Baudichte genommen, zum an-
deren ein ausreichender Spielraum möglicher Gebäudeformen (Einzel-, Doppelhäuser, Hausgruppen) an-
geboten.  

Je nach Teilbereich (WA 1 bis WA 2) werden unterschiedliche Bauweisen bzw. Haustypen für das Plange-
biet festgesetzt, um eine der Lage des Plangebietes angepasste städtebauliche Verdichtung zu erzielen. 
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WA 1 = Hausgruppen (H) - als Mehrfamilienhäuser 

WA 2 = Einzel- und Doppelhäuser (E/D) 

WA 3 = Hausgruppen (H) – Mehrfamilienhäuser 

WA 4 = Doppelhäuser (D) und Hausgruppen (H) – Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen abgegrenzt, um einen gewissen Spiel-
raum zu geben, sodass die Bebauungsabsichten und auch mögliche spätere Erweiterungen im Rahmen 
der planungsrechtlichen Festsetzungen realisiert werden können. Nebenanlagen wie Garagen und Car-
ports sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

2.1.5 Verkehrsflächen 

Zur Erschließung des Plangebietes sind öffentliche Straßenverkehrsflächen mit jeweils öffentlicher 
Nutzung (mit Geh-, Fahrrechten – Benutzung zugunsten der Allgemeinheit sowie Leitungsrechten) 
festgesetzt. 

Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung des Bebauungsplangebietes erfolgt über das örtliche Straßennetz, hier die „Alte 
Heerstraße“, welche vom Ortsteil Neuhof zum Ortsteil Dorfborn führt. 

Das Baugebiet wird außerdem durch das bestehende ÖPNV-Netz mitversorgt. Die nächstgelegene Bus-
haltestelle befindet sich in der „Alte Heerstraße“ in Neuhof in ca. 120 m Entfernung zum Planbereich. 

Innere Erschließung 

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die im Bebauungsplan festgesetzten 8,0 m breiten 
Erschließungsstraße inklusive einseitigem Fußweg und Schrammbord mit öffentlicher Nutzung sowie den 
festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (Benutzung zugunsten der Allgemeinheit).  

Zudem sind im Planteil öffentliche Gehwege sowie Wirtschaftswege gekennzeichnet. Diese dienen eben-
falls der inneren Erschließung. 

Ruhender Verkehr 

Die gesetzliche Forderung nach Garagen und Stellplätzen wird auf den privaten Grundstücksflächen ent-
sprochen. Für die Stellplatznachweise gelten die Festsetzungen der Stellplatzsatzung der Gemeinde Neu-
hof in der aktuellen Fassung. 

Dennoch weist der Bebauungsplan öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung Stellplätze / 
Parkplatz aus. Diese Stellplätze gelten als öffentliche Stellplätze für Anlieger und Besucher. 

2.1.6 Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung mit Strom, Wasser und Abwasser ist durch die Leitungslagen im Ortsteil Neuhof, hier im 
Bereich der „Alten Heerstraße“ gesichert.  

Die genaue Lage und die jeweils einzuhaltenden Schutzstreifen der Leitungen sind vor Beginn der Bau-
ausführung bei den einzelnen Spartenträgern abzufragen und bei der Bauausführung zu berücksichtigen. 

Die Ver- und Entsorgungsleitungen im Plangebiet selbst sind neu herzustellen. Die geplanten Leitungs-
trassen der Versorgungsunternehmen sind im Planteil durch Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
gekennzeichnet und befinden sich ausschließlich im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. 

2.1.7 Trink- und Löschwasserversorgung 
Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser (Grundschutz nach DVGW 405) kann durch Anschluss an den 
vorhandenen Versorgungstrassen im Ortsteil Neuhof qualitativ und quantitativ sichergestellt werden.  

2.1.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1, Nr.20, 25 und Abs.6 
BauGB) 

Für das Plangebiet selbst werden Regelungen zur Gestaltung der Freiflächen bzw. zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern getroffen. Diese Festsetzungen dienen der Eingrünung des Baugebietes gegen-
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über dem Außenbereich sowie als Ausgleich für die durch die Umsetzung des Plangebietes entstehenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sowie der Entwicklung von 
Grünflächen 

Die zeichnerisch im Plan festgesetzten Baumpflanzungen sind entsprechen der Darstellung zu pflanzen 
und zu pflegen. Die Baumpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen. Zu 
pflanzen sind standortgerechte Arten und Qualitäten gemäß der angegebenen Pflanzliste. 

Fläche a: Die öffentlichen Grünflächen im Bereich des Freihaltekorridors der Freileitung sind naturnahe 
anzulegen. Hierzu sind die Flächen mit einer artenreichen Wiesenansaat anzusäen und zu entwickeln. Zur 
Abgrenzung der Stellplätze sind ist die Pflanzung von niedrigwachenden Sträuchern, Bodendeckern oder 
Stauden zulässig. Innerhalb dieser Fläche ist auch die Anlage eines Versickerbeckens / Mulden zulässig. 

Fläche b: Die öffentliche Grünfläche b ist als Streuobstwiese zu entwickeln. Hierzu sind heimische, 
standortgerechte Obstbäume, mind. 7 Stück, zu pflanzen und die Fläche mit einer artenreichen 
Wiesenmischung (RegioSaatgut, vgl. Wildsaaten Hessen z.B. „Blumenwiese W1a“ mit 4 g/m²) anzusäen. 
Die Fläche unterliegt einer extensiven Nutzung (1-2-malige Mahd im Jahr) mit Abräumen des Mahdgutes. 
Zwischen der 1. und 2. muss dabei eine Zeitspanne von mind. acht Wochen liegen.  

Festsetzungen für Pflanzungen auf privaten Grünflächen 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sowie Gemeinbedarfsflächen (Spielplatz) sind gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. 

Auf den Grundstücken ist pro angefangene 400 m² mindestens 1 hochstämmiger Laubbaum 1.  oder 2. 
Ordnung oder alternativ 2 hochstämmige Obstbäume zu pflanzen. Arten und Pflanzqualität gemäß 
Pflanzliste. 

Die Einhaltung der Festsetzungen ist durch einen qualifizierten Freiflächenplan zum Bauantrag 
nachzuweisen. Die Pflanzmaßnahmen sind im zeitlichen Zusammenhang mit der Baumaßnahme 
durchzuführen, d.h. spätestens in der dem Abschluss der Bauarbeiten folgenden Vegetationsperiode. 

Pflanzenliste 

Die durch die Pflanzenliste festgesetzte Pflanzenauswahl orientiert sich an der potentiellen natürlichen 
Vegetation. Durch die festgesetzte Artenauswahl soll die Anpflanzung nicht standortgerechter Pflanzen 
verhindert und die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich Teillebensräume für zahlreiche 
Tier- und Pflanzengemeinschaften bilden können.  

Neupflanzungen sind mit heimischen und standortgerechten Gehölzen, nachfolgender Liste vorzunehmen: 

Zur Pflanzung sind nachfolgende standortgerechte Laubbaumarten in einer Pflanzqualität  3xv. 
Hochstamm mB. StU 18-20 cm möglich: 

• Acer negundo (Eschen-Ahorn) 
• Acer buergerianum (Dreispitz-Ahorn) 
• Liquidambar styraciflua (Amberbaum) 
• Prunus sargentii ‚Rancho‘ (Scharlach-Kirsche) 
• Prunus serrulata ‚Kanzan‘ (Japanische Blütenkirsche) 

sowie nachfolgende Obstgehölze in einer Pflanzqualität 2xv. Hochstamm mB. StU 14-16 cm 
• Apfel, Birne, Pflaume, Mirabelle 

Einzäunungen sind mit Kletter-/Rankpflanzen oder durch die Pflanzung einer lockeren Blühhecke zu 
begrünen und dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

Mögliche Arten Kletter-/Rankpflanzen hierfür sind: 
• Clematis vitalba (Waldrebe) 
• Parthenocissus quinquefolia (Wilder Wein) 

Mögliche Blütensträucher hierfür sind: 
• Deutzia purpurascens ‘Kalmiflora’ oder Deutzia ‘Stroberry Fields’ (Deutzie) 
• Forsythia x intermedia (Forsythie) 
• Philadelphus ‚Schneesturm‘ oder ‚Belle Etoile‘ (Duftjasmin) 
• Philadelphus coroarius (Bauernjasmin) 
• Spirea cinerea ‚Grefsheim‘ (Weiße Rispen-Spiere) 
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• Syringa patula ‚Miss Kim‘ (Flieder ‚Miss Kim‘) 
• Ribes sanguineum ‚King Edward VII‘ (Blut-Johannisbeere)  

2.1.9 Flächen für Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
und Abs. 6 BauGB i.V.m. § 51 Abs.3 HWG) 

Das Niederschlagswasser ist in auf dem Grundstück gelegene, abgedichtete Zisternen mit einem Mindest-
fassungsvermögen von 40 Liter je Quadratmeter horizontal projizierter Dachfläche zu sammeln. 

2.1.10 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Die geplante Neubebauung soll die vorhandenen Baustrukturen aufnehmen, im positiven Sinne fortsetzen 
und für das Siedlungsgebiet und den Ortsrand ein baulich einheitliches räumliches Gefüge bilden. Es ist 
daher erforderlich, neben den planungsrechtlichen Festsetzungen, gestalterische Festsetzungen gem. § 
91 der Hessischen Bauordnung zu treffen. 

Die planerische Intention ist es, die Grundlage zur Errichtung einer charakteristischen homogenen Orts-
randbebauung zu schaffen, die einheitliche Gestaltungsmerkmale aufweist. Über die Vorschriften bezüg-
lich der Fassadengliederung und Festsetzung des Anteiles von Dachaufbauten und Dacheinschnitten soll 
die o.g. Zielsetzung erfüllt werden. Mit der Festsetzung zur Gestaltung der Dachflächen von Doppelhäu-
sern soll eine aus gestalterischen Gründen abzulehnende unterschiedliche Gestaltung der Doppelhäuser 
verhindert werden. Für Nebenanlagen und Garagen werden Dächer festgesetzt, die die Anlage von Grün-
dächern ermöglichen. 

Um ungewollte Trennwirkungen innerhalb des Wohngebietes zu vermeiden, werden ebenfalls Festsetzun-
gen zur Gestaltung der Grundstückseinfriedungen vorgenommen. 

Trotz der gestalterischen Vorschriften verbleiben den Architekten und Bauherren noch ausreichende Ge-
staltungsspielräume zur Verwirklichung ihrer individuellen Planvorstellungen.  

Äußere Gestaltung (§ 91 Abs. 1, Nr. 1, 3, 4 und 5 HBO) 
Gebäudegestalt  

(1) Dachform und Dachneigung 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 4 sind alle Dachformen zulässig.  
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind ausschließlich Flachdächer und Pultdächer zulässig.  

(2) Flachdächer sowie Pultdächer sind zu einem Anteil von mind. 80% in extensiver Form zu begrünen 
mit Ausnahme von Bereichen mit Photovoltaikanlagen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss mind. 
8 cm, die Gesamtstärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Drainmatte mind. 10 cm, bei 
Verwendung eines Schüttstoffgemisches mind. 12 cm betragen. Dies gilt auch für Garagen. 

(3) Bei Doppelhäusern sind die einzelnen Häuser mit gleicher Firsthöhe, Dachneigung und 
Dacheindeckung einheitlich auszuführen.  

(4) Dachgauben / Zwerchgiebel 
Dachgauben und Zwerchgiebel sind zulässig, es gilt die Dachgaubensatzung der Gemeinde Neuhof. 

(5) Dachgestaltung 
Für die Dacheindeckung sind rote, braune, dunkelgraue oder schwarze Ziegeln oder Betondachsteine 
in gedeckte (matt bis engobiert) und einheitlichen Farben zu verwenden. 
Photovoltaikanlagen und Dachbegrünungen sind generell zulässig. 

(6) Fassaden 
Wandverkleidungen und Außenwandflächen mit glänzenden oder reflektierenden Materialien sind 
unzulässig. 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
Bezüglich Stellplätze bzw. Garagen gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Neuhof in seiner aktuellen 
Fassung. 
Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. Stellplätze 
außerhalb der überbaubaren Fläche sind nur dann zulässig, wenn diese in wasser- und luftdurchlässigen 
Materialien (z.B. Drainpflaster, Rasengittersteine, Rasenpflaster mit mind. 3 cm Rasenfuge etc.) hergestellt 
werden. 
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Nebenanlagen und Garagen / Carports können abweichend von den festgesetzten Dachformen auch als 
Flachdach oder Pultdach ausgebildet werden. Diese sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu 
versehen. 

Grundstücksfreiflächen  

Die Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch und insektenfreundlich anzulegen und zu unterhalten. 
Flächenbefestigungen sind zu minimieren. Befestigungen der Zufahrten und Stellplätze sollten in 
offenfugigen bzw. durchlässigen Materialien (z.B. Rasenfugenpflaster, Schotterdecke) hergestellt werden. 
Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind nicht zulässig. 

Aufschüttungen bzw. Abgrabungen sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,5 m über oder unter natürlicher 
Geländeoberkante zulässig. Stützmauern sind bis zu einer max. Höhe von 1,5 m zulässig. Im Bereich der 
Abstandsfläche gilt die Hessische Bauordnung (HBO). 

Die bei der Anlage und dem Ausbau von Straßen und Wegen entstehenden Böschungen durch Abgrabung 
oder Aufschüttung sind außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen auf den Grundstücken zu dulden. Sie 
können von den Grundstückseigentümern ohne Beteiligung der Gemeinde durch die Errichtung einer 
Sockelmauer bis max. 0,5 m Höhe abgewendet werden. Ausnahmen hiervon können bei besonders 
ungünstigen Geländeverhältnissen zugelassen werden. 

Einfriedungen  

Es sind Einfriedungen in transparenter Form bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig. Die Unterkante muss 
mind. 0,15 m über dem Erdboden liegen. 

Beleuchtung 

Beleuchtung ist auf das notwendige Maß zu reduzieren und so zu gestalten, dass sie nicht in die 
Umgebung bzw. nach oben abstrahlt. Es ist nur diffusionsreduzierte, zielgerichtete Beleuchtung unter 
Ausschluss der Anstrahlung von Wänden zulässig (s. Hinweise und Empfehlungen) 

2.1.11 Sonstige Hinweise / Empfehlungen 
Wasserwirtschaft / Grundwasser / Niederschlagswasser 

Zum Schutz des Grundwassers wird auf die Allgemeine Sorgfaltspflichten im Sinne des § 5 Wasserhaus-
haltgesetz (WHG) verwiesen, welche zu beachten sind.  

Vor Inbetriebnahme einer Brauchwasseranlage ist der Gemeinde eine Bestätigung über die bauliche Fer-
tigstellung und technische Betriebssicherheit der Anlage (einschl. Kontrolle der betrieblichen Trennung der 
Brauchwasserzuleitung und der Nachspeisung über das Trinkwasser) vorzulegen. Die Installation von An-
lagen zur Brauchwassernutzung ist ausschließlich von zugelassenen Fachbetrieben durchzuführen. Die 
Inhaber von Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser bestimmt sind, das keine Trinkwasser-
qualität hat, haben den Bestand unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundamentgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologie und Paläontologie, oder der Gemeinde oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

Altlasten und Bodenschutz  

Für die Anlage von Lagerflächen, Baustelleneinrichtungen etc. sind vorwiegend vorhandene Wege bzw. 
vorrangig bereits versiegelte und vegetationslose Flächen zu beanspruchen. Die temporär beanspruchten 
Flächen sind zu rekultivieren. Bei der Rekultivierung ist vor dem Auftrag des Oberbodens der anstehende 
Boden tiefenzulockern. 

Vermeidung und Minimierung von baubedingten Belastungen sowie Schadstoffeinträgen durch generelle 
Einhaltung der DIN 18300 und Boden-Schutzmaßnahmen nach DIN 18915 sowie Einhaltung entsprechen-
der Bestimmungen und Regeln der Technik für den Baubetrieb. 

Bei der Verwendung von Erdaushub an anderer Stelle gelten die Anforderungen an das Bodenmaterial 
„Vorsorgewerte, Anhang 2 Nr. 4 der BBodSchV“ (Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bau-
schutt und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen; StAnz. 10/14). 
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Ergeben sich im Zuge von Bodeneingriffen Hinweise auf schadstoffbedinge schädliche 
Bodenveränderungen, ist im Sinne der Mitwirkungspflichten nach § 4 (2) HAltBodSchG die zuständige 
Bodenschutzbehörde zur Abstimmung des weiteren Vorgehens hinzuzuziehen. 

Bei der Bauausführung sind die vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) herausgegebenen Merkblätter „Bodenschutz für Häuslebauer“ und 
„Bodenschutz für Bauausführende“ zu beachten. 

Erfolgt die Verwertung des Oberbodens durch Auf- oder Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare 
Bodenschicht, sind die Anforderungen des §§ 6 und 7 BBodSchV i.V.m. der Vollzugshilfe der LABO zu 
§§ 6 bis 8 BBodSchV zu beachten, ansonsten gelten die Anforderungen der jeweils annehmenden 
Stelle.“ 

Arten- und Biotopschutz 

Die Beachtung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG gilt auch bei der nachfolgenden konkreten 
Planumsetzung. Der Vorhabenträger bzw. Bauherr muss den Erfordernissen des Artenschutzes ggf. auch 
hier Rechnung tragen (Prüfung der Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und 
Zulassungsverfahren, gilt auch für Vorhaben des § 63 HBO). 

Gehölzfällungen/-entfernungen dürfen nur außerhalb der Brutzeiten von gehölzbrütenden Vogelarten (d.h. 
ausschließlich zwischen dem 01.10. und dem 28.02. eines jeden Jahres) erfolgen. 

Gehölze ab einem Stammdurchmesser über 60 cm dürfen nur in Abstimmung mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde gefällt werden. 

Beleuchtung 

Bezüglich der Außenbeleuchtung sind die Vorgaben des Sternenparks Rhön "Beleuchtungsrichtlinie für 
den Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön" und die Empfehlungen zur Reduzierung der 
Lichtverschmutzung zu beachten.  

Zur Verringerung der Umweltbelastungen für Mensch und Tier, zum Artenschutz (u. a. Schutz nachtaktiver 
Insekten und Fledermäuse), zum Erhalt des nächtlichen Ortsbildes, zur Energieeinsparung und zur 
Rücksichtnahme auf Nachbarschaft und Verkehrsteilnehmende sowie für gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse ist möglichst umweltfreundliche und blendfreie Beleuchtung einzusetzen, die nicht über 
den Bestimmungsbereich bzw. die Nutzfläche hinaus strahlt (s. auch bauordnungsrechtliche 
Festsetzungen). Sie ist zur Erfüllung dieser Aufgaben nach dem aktuellen Stand der Technik auszustatten.  
Es wird empfohlen, Steuerungsgeräte wie Schalter, Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, 
Bewegungsmelder oder smarte Steuerung einzusetzen. Zu verwenden sind voll abgeschirmte Leuchten, 
die nicht über die Nutzfläche hinaus und im installierten Zustand nur unterhalb der Horizontalen 
abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abgegebener Lichtanteil), Beleuchtungsstärken 
max. 5 Lux für Weg- und Zugangsleuchten, max. 10 Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung, niedrige 
Lichtpunkthöhen, die die Traufhöhe des Gebäudes nicht übersteigen, auf Masten nicht höher als 4,0  m, 
Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie bernsteinfarbene bis warmweiße LED 
(Orientierung Farbtemperatur 1680 bis 2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin), Leuchtdichten von max. 100 cd/m², 
Leuchtdichten von max 5 cd/m² für Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende Flächen mit mehr als 10 m². 
Hintergründe sind dunkel zu halten. Gehölze ab einem Stammdurchmesser über 60 cm dürfen nur in 
Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde gefällt werden. 

Sonstige Hinweise 

Der Baulastträger der angrenzenden Straßen des überörtlichen Verkehrs übernimmt keinerlei Forderungen 
hinsichtlich Lärm-, Abgas- und Erschütterungsschutz, auch zu keinem späteren Zeitpunkt. 

Das Hessische Nachbarschaftsgesetz (NachbG, HE) ist hinsichtlich der einzuhaltenden Grenzabstände (§ 
16) zu beachten. 

3 Berücksichtigung umweltschützender Belange 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt in einem zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG-Bau, 
BGBl. I S.1359) am 20. Juli 2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-
gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umwelt-
prüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet werden.  
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Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Gelber Küppel“ wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, 
dessen Inhalt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Die Ergebnisse 
des Umweltberichts mit integriertem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag sowie die im Rahmen der 
übergeordneten Verfahren eingegangenen Anregungen und Hinweise werden in der abschließenden bau-
leitplanerischen Abwägung entsprechend berücksichtigt. Der Umweltbericht wird dem Entwurf zum Bebau-
ungsplan beigefügt.  

Der Umweltbericht thematisiert alle umweltschützenden Belange. Er ist gesonderter Bestandteil der Be-
gründung und wird zum Entwurf hin konkretisiert. 

Eingriffs- /Ausgleichplanung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gem. § 1a BauGB die Belange und Landschaft zu beachten. 
Dazu sind auch die durch die Planumsetzung entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln 
und durch entsprechende geeignete Maßnahmen zu kompensieren.  Eine entsprechende Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung sowie die Festlegung der Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Zuge der Aufstel-
lung des Umweltberichtes, welcher dann dem Entwurf zum Bebauungsplan beigefügt wird. 

Artenschutz 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne § 44 BNatSchG auszuschließen, wird das Plangebiet 
im Hinblick auf das vorhandene Arteninventar im Zuge der Erarbeitung des Umweltberichtes untersucht. 
Hierzu werden entsprechend der vorhandenen Biotop- und Habitatausstattung zu prüfenden Tierarten-
gruppen im Hinblick auf mögliche durch die Planung bedingte, artenschutzrechtliche Konflikte untersucht. 
Die Ergebnisse werden dann im Umweltbericht zum Bebauungsplan erläutert. Darüber hinaus werden ggf. 
notwendige Artschutzrechtliche Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen und in den Beb-
baungsplan als Festsetzungen übernommen. 

Aktuell enthält der Vorentwurf des Bebauungsplans „Gelber Küppel“ bereits einschlägige Hinweise und 
Empfehlungen zum Arten – und Biotopschutz, welche zu beachten sind. 

4 Immissionsschutz - Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (gem. 
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-
chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich ver-
mieden werden. 

Im Plangebiet sind keine Nutzungen, welche eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung benötigen, 
vorhanden oder zulässig. Die geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets steht nicht in Konflikt 
mit den angrenzenden Nutzungen (Wohnen). 

Der Baulastträger der angrenzenden Straßen des überörtlichen Verkehrs übernimmt keinerlei Forderungen 
hinsichtlich Lärm-, Abgas und Erschütterungsschutz, auch zu keinem späteren Zeitpunkt. 

Grundsätzlich ist die Einhaltung aller sich aus der TA Lärm ergebenden Anforderungen innerhalb und au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuhalten.  

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. 
DIN4109 werden nicht festgesetzt. 

Die Ausweisung des Bebauungsplans erfolgt in Kenntnis der das Plangebiet querenden 110 kV-
Freileitung, welche der Stromversorgung das Kaliwerkes Neuhof der K+S KALI GmbH gewährleistet. Ent-
lang der Stromleitung ist ein beidseitig 15 m breiter Korridor von Bebauung freizuhalten. Von der Stromlei-
tung gehen keine schädlichen Umweltauswirkungen aus. 

5 Klimaschutz 
Seit der BauGB-Novelle 2004 wurde die „Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz“ gesondert als 
Ziel der Bauleitplanung im Baugesetz aufgeführt. Gemeinden wurde grundsätzlich die Möglichkeit einge-
räumt, mit dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen, auch die Umsetzung von energiepolitischen und 
energiewirtschaftlichen Vorstellungen sicherzustellen. Nach der Neufassung von § 1 Abs. 5 BauGB sollen 
die Bauleitpläne nunmehr „Klimaschutz und Klimaanpassung insbesondere auch in der Stadtentwicklung“ 
fördern.  
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Das Baugesetzbuch (BauGB) wurde unter dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer 
Energien, der Energieeffizienz und der Energieeinsparung geändert und ergänzt. Beachtlich ist hierbei die 
vorgenommene Ergänzung der Grundsätze der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 Satz 2 und § 1a Abs. 5 
BauGB), die Erweiterungen zum Inhalt der Bauleitpläne (§§ 5 und 9 BauGB) und städtebaulicher Verträge 
(§ 11 Abs. 1 BauGB) sowie die Sonderregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie (§ 
248 BauGB). 

Erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

Über die im Baugesetzbuch eröffneten Möglichkeiten (s.o.) kann auf die speziellen energiefachrechtlichen 
Regelungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien ver-
wiesen werden, die bei der Bauplanung und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. 

Entsprechend des Gebäudeenergiegesetzes (GEG vom 01.11.2020) werden die Eigentümer von Gebäu-
den, die neu errichtet werden, dazu verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf des Gebäudes durch die anteili-
ge Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken sowie bei der Errichtung und wesentlichen Änderung 
von Gebäuden einen bestimmten Standard an Maßnahmen zur Begrenzung des Energieverbrauchs von 
Gebäuden einzuhalten.  

Insofern wird es für zulässig erachtet, hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der 
Energieeinsparung keine weitergehenden Vorgaben in den Bebauungsplan aufzunehmen, sondern viel-
mehr auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetzlichen Regelungen in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung zu verweisen. 

6 Altablagerungen und Altlasten 
Es ist nicht bekannt, dass sich im Plangebiet Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des 
BBodSchG befinden, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 
den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Auch das Vorhandensein von Verdachtsflächen1 
oder Altlasten bzw. altlastverdächtige Flächen2 im Plangebiet sind dem Verfasser zum derzeitigen Zeit-
punkt nicht bekannt. 

7 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 
Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksichti-
gung wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens. Es gelten die Entwässe-
rungssatzung und die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Neuhof in deren aktueller Fassung. 

Überschwemmungsgebiete 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt weder in einem Überschwemmungsgebiet 
noch in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet. 

Trinkwasserschutzgebiete / Heilquellenschutzgebiete 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht in einem Trinkwasserschutz- oder Heil-
quellenschutzgebiet. 

Wasserversorgung 

Die Leitungsinfrastruktur für die Wasserversorgung im Plangebiet ist neu herzustellen. 

Der Anschluss an das örtliche Versorgungsnetz kann nach derzeitigem Kenntnisstand im Bereich der „Al-
ten Heerstraße“ am westlichen Rand des Plangebietes erfolgen.  

Abwasserentsorgung 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden der sachgerechte Umgang mit Abwasser und die Be-
lange des Umweltschutzes berücksichtigt (§ 1 Abs. 6 BauGB). Zur Erschließung gehören eine geordnete 
Abwasserbeseitigung und eine naturverträgliche Niederschlagswasserbewirtschaftung. Auf die entspre-
chenden Ausführungen in der Begründung wird verwiesen.  

Eine geordnete Abwasserbeseitigung ist in der Regel dann gegeben, wenn  
- der Anschluss an ein zentrales Kanalisationsnetz möglich ist und das anfallende Abwasser 

in einer öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann  
 

1 § 2 IV BBodSchG 
2 § 2 V BBodSchG 
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- Die Abwasseranlagen den jeweils maßgeblichen Regeln der Technik entsprechen  
- Beim Einleiten des Abwassers in ein Gewässer die Menge und Schädlichkeit des 

Abwassers so geringgehalten wird, wie es nach dem Stand der Technik möglich ist und  
- In neuen Baugebieten Niederschlagswasser ortsnah versickert oder im Trennsystem 

abgeleitet wird  

Die Leitungsinfrastruktur für die Abwasserentsorgung im Plangebiet ist neu zu planen, herzustellen und an 
das vorhandene Mischsystem anzuschließen.  

Bodenversiegelung 

Das Offenhalten der Böden ist eine wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Grundwasser- und 
Bodenschutz. Daher ist die Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung infolge der 
geplanten Bebauung von zunehmender Bedeutung im Hinblick auf eine langfristige Trinkwassersicherung. 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen, um die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begren-
zen (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB) und Flächenbefestigungen zu minimieren. 

Oberirdische Gewässer 

Fließ- oder Stillgewässer sowie Quellen oder Quellbereiche befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes. 

8 Denkmalschutz 
Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch keine Kenntnisse hinsichtlich Vorkommen von Bodendenkmälern oder 
Archäologischen Fundstellen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes bekannt. 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundamentgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologie und Paläontologie, oder der Gemeinde oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

9 Bodenordnung 
Ein Verfahren zur Bodenordnung / Bodenlandumlegung i.S. der §§ 45 ff BauGB ist nicht notwendig. 

10 Kosten 
Der Gemeinde Neuhof entstehen aus dem Vollzuge des Bebauungsplans voraussichtlich Kosten für die 
Erschließung. Die Erschließungs- und Planungskosten für das Gebiet können durch den Verkauf der Bau-
grundstücke ausgeglichen werden. 
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